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Freiwillig oder Pflicht
r Rentenversicheru ng fü r Selbststä nd ige

xistenzgründer können
ih re Altersvorsorge n icht
immer frei wählen. Was

man häufig beobachten lann:
Vielfach bleiben Arbeitneh-
mer auch nach dem Wechsel
in die Selbstständigkeit ent-
sprechend in der bisherigen,
gesetzlichen Rentenkasse
pflichtversichert.

Das gilt beispielsweise für
Cründer;  d ie s ich in einem der
vielen zulassungspflichtigen
Ha ndwerksberufe sel bststän-
dig machen möchten. Selbst-
ständige, die sich eigentlich
nicht gesetzlich versichern
müssen, können dies aber
trotzdem tun. Dabei besteht
die Wahlmöglichkeit zwi-

I Auf den Einzelfall
I kommt es an

schen einer freiwil l igen Versi-
cherung und einer sogenann-
ten,,Pf l ichtversicherung auf
Antrag".

Die freiwil l ige Versiche-
rung können Selbstständige
jederzeit kündigen, indem
sie die Beitragszahlung ein-
stellen. Wer sich hingegen
für die Pflichtversicherung
entscheidet, muss so lange
Beiträge zahlen, wie er auch
selbstständig beschäftigt
bleibt. Auch der Wechsel von
der Pfl icht- zur freiwil l igen

Versicherung ist in der Regel
ausgeschlossen.

Welche Versicherungsva ri-
ante die beste ist und ob sich
Selbstständige überhaupt in
der gesetzlichen Rentenkasse
versichern sollten, lässt sich
nur im Einzelfall beantwor-
ten. In jedem Fall gilt, dass
eingezahlte Versicherungs-
beiträge nicht verfallen. Wer
m indestens fü nf Beitragsja h re
nachweisen kann, erhält auch
eine Altersrente, wenn er als
5el bstständ iger aussch I ießl ich
privat vorsorgt.

Die übrigen Leistungen der
Rentenversicherung, insbe-
sondere Erwerbsm i nderu ngs-
und Hinterbliebenenrenten
sowie Reha- und Eingliede-
rungshilfen, gibt es aber nur
bei durchgängiger Beitrags-
zahlung. Um Anspruch auf
das gesamte Leistungspaket
zu haben, müssen Selbststän-
dige die, ,Pf l ichtversicherung
auf Antrag" wählen. Die frei-
wil l ige Versicherung bein-
haltet neben der Altersrente
ledigl ich den Anspruch auf
E  r w e  r b s  m  i n d e  r u  n  g s  r e n t e .
Freiwil l ig Versicherte können
i m Cegens atz zu,,Pfl ichtversi-
cherten auf Antrag" auch kei-
ne Riester-Rente a bsch I ießen.

Das unterschiedliche Leis-
tungsangebot schlägt sich
auch in den Beiträgen und

Ve rsich e ru n gs bed i n gu n ge n
nieder. Freiwillig Versicherte
können die Höhe ihrer Ver-
sicherungsbeiträge selbst
bestimmen. Mindestens fäl-
l ig sind derzeit (Beitragsjahr
20L1-) 79,60 Euro pro Monat,
der Höchstbeitrag beläuft sich
auf 1-094,50 Euro.

I Halber Regelbeitrag
I für Existenzgründer

Selbstständige mit Ver-
sicherungspflicht hingegen
zahlen entweder den soge-
nannten Regelbeitrag von
derzeit monatlich 508,45 Euro
in West- und 45,76 Euro in
Ostdeutschland, oder sie stel-
len einen Antrag auf einkom-
mensgerechte Beitragsbe-
rechnung.

ln diesem Fal l  müssen
Selbstständige ihr Arbeitsein-
kommen beziehungsweise
ihren Cewinn durch die Vor-
lage des jewei l igen Einkom-
mensteuerbescheids nach-
weisen. Der Beitrag errechnet
sich dann aus dem gel tenden
Re nte nvers icheru n gs bei t ra g
(derzeit L9,9 Prozent). Exis-
tenzgründer haben zudem die
Möglichkeit, in den ersten drei
Jahren der Selbstständigkeit
nur den halben Regelbeitrag
zu zahlen.
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